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D i e Versorgung mit Gemüse.
Jahr Erbsen u. Bohnen Reis Kartoffeln Frisch. Gemüse

t t t t191512). 923 3772 -191612). 2210 5072 10,00 36
191712) . . . . . 702 2290 11,6 110

Bei der Gemüseversorgung steht an erster Stelle die Lieferung
von Hülsenfrüchten, die 1915 reichlich erfolgte. In den folgenden
Jahren erfuhr sie eine geringe Abnahme. Die Kartoffelversorgung
war dauernd mangelhaft, 1917 konnten fast gar keine Kartoffeln an
die Bevölkerung abgegeben werden. Die Zufuhr von frischem Ge¬
müse erfolgte ausschließlich durch das holländische Komitee. An
Hülsenfrüchten wurden durchschnittlich die Woche im Kreisverbande
Lille verabfolgt: 1915 120 g Bohnen oder Erbsen und 500 g Reis,
1916 150 g Bohnen und 345 g Reis, 1917 104 g Bohnen und 342 g
Reis pro Kopf.

Sonderversorgung ausgewählter
Bevölkerungsgruppen.

Die allgemeine und gleichmäßige Rationierung aller von den
beiden Komitees gelieferten Lebensmittel und die Schwierigkeit, ja
teilweise Unmöglichkeit einer freien Sonderversorgung der Bevölke¬
rung mit Nahrungsmitteln des ersten Verbrauchs, machte es not¬
wendig, eine wenn auch in recht bescheidenen Grenzen gehaltene
Sonderversorgung einzelner Bevölkerungsgruppen durchzuführen. Als
solche der besonderen Fürsorge bedürftige Bevölkerungsgruppen kamen
vor allem Kinder, Kranke, Greise und Schwerarbeiter in Betracht.

Seit September 1915 wurden einzelne Nahrungsmittel, die hier¬
für besonders geeignet erschienen, allein für die Versorgung von
Kindern, Kranken und Greisen reserviert und an
diese auf Grund eines ärztlichen Zeugnisses ausgegeben. Es waren
die drei Nährpulver:

1. Aliment lacte, 2. Phosphatine, 3. Creme de riz.
Im Verteilungsplan war vorgesehen, daß von jedem dieser

Nährmittel pro Kopf in der Woche je 250 g abgegeben werden sollten,
welche Menge aber nur selten in Wirklichkeit dem Bezugsberechtigten
verabfolgt werden konnte.

Eine Erweiterung der Zuweisungen trat im Oktober 1915
dadurch ein, daß auch die Milchabgabe von der Beibringung
eines ärztlichen Attestes abhängig gemacht wurde. Die Klassifizierung
der Bezugsberechtigten für Milch wurde in folgender Weise durch¬
geführt:

12) Vgl. Anmerkung S. 35.
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